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          In wenigen Minuten 

          Antworten auf Deine Fragen.
        

        
  Frage stellen


        
          Du hast noch kein finanzfrage Profil?
          Jetzt kostenlos erstellen
        

      

  



      
    

    
    
    
      
  
    
      
  


    
  



    
  

  















  
  

    
      

  



    


    
    
      
        

  

    
  
    
    
      
        Details anzeigen
        
          
            
              
  	



  außergewöhnliche Belastungen



  
	



  Steuererklärung



  
	



  Steuern



  
	



  Ehefrau



  
	



  Ehepartner



  



      
    
  



    

      

        

  
  
    

  






        
          

          
          
            
              
                



  

  
    
      
        Kann meine Ehefrau (bei Einzelveranlagung) meine Arztrechnungen bezahlen und dann bei ihrer Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung angeben?
      

      
      
      









          
      
      Hatte hier bereits eine ähnliche Frage gestellt. Als Antwort kam, dass dies nicht geht, da die Aufwendungen in diesem Fall klar mir und nicht meiner Ehefrau zuzurechnen sind.

Bei der weiteren Recherche bin ich nun auf diese Kommentierung gestoßen: http://www.ertragsteuerrecht.de/media/EStG_026a_251_04-2012_AnmJ11-1-J11-11.pdf

dort Seite 7: > "Entsprechende Aufwendungen müssen dem Ehegatte zwangsläufig erwachsen sein. Da er jedoch gegenüber seinem Ehepartner zum Unterhalt verpflichtet ist, kann im Regelfall dahingestellt bleiben, für welchen der Ehegatten die Aufwendungen tatsächlich erwachsen sind." [...]

Demnach könnte meine Ehefrau selbst die klar mir zurechenbaren Kosten übernehmen und dann in ihrer Steuererklärung absetzen (sie hat eine kleinere zumutbare Belastung als ich). Richtig? 

Wäre für Eure Einschätzung sehr dankbar... 

      
    

  
  
    ...komplette Frage anzeigen
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                Experte
              
              
                Von gutefrage auf Grund seines Wissens auf einem Fachgebiet ausgezeichneter Nutzer
              

            
            
              Steuern

            
          
        

      
    
    
    
      
  

09.06.2017, 08:07








    
  
  
    
  


    
  

  
  
    

  
    
      Nochmal die gleiche Frage.

OK, Dein Herz scheint einfach daran zu liegen und du suchst nach jedem Argument dafür.

Fachleute hier, haben auf die Rechtslage hingewiesen, wobei es eben Kommentatoren gibt, die schreiben, was Du gerne liest.

Einfache Lösung, Du gibst die Erklärung ab, wie Du es möchtest udn wartest auf den Bescheid.

Was mich bei der Sache etwas stört, Du klebst an dieser Frage, wobei mir ein Fall, dass eine Einzel- statt einer Zusammenveranlagung günstiger sein soll, weil Arztkosten abzugsfähig sind, günstiger sein soll sehr unwahrscheinlich sein dürfte. schließlich ist auch der %-Satz für die zumutbare Belastung höher ist, wenn auch dann auf ein geringeres Einkommen angewendet.

Nur wenn die Einkünfte so unterschiedlich sind, dass so eine Aktion zu einem positiven Ergebnis kommen kann, dann sollte der Splittingvorteil auch entsprechend sein.

    
  




    
      
  
  


  
    Woher ich das weiß:Studium / Ausbildung – Steuerbevollmächtigtenprüfung 1979, Steuerberaterprüfg .1986
  




    
    

  

  

  
    
      
          
          

        
      

      
        
  
  



  
    16 Kommentare
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EnnoWarMal 
    
  09.06.2017, 11:40

  
    
  

  
      

      
  

  Richtig. Einfach eintragen und abwarten.

Nochmal zur Rechtslage: 

Man muss es doch nur richtig lesen:

Entsprechende Aufwendungen müssen dem Ehegatte zwangsläufig erwachsen sein

Wem sind die Aufwendungen erwachsen? Dir. Nicht der Ehefrau. Also kannst nur du und nicht sie sie ansetzen.

Alles, was dort steht, ist, dass es egal ist, wer die Aufwendungen bezahlt. NICHT egal jedoch ist es, wem sie zuzurechnen sind.

Genau das haben wir auch nebenan erläutert.
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wfwbinder 
    
  09.06.2017, 11:57

  


      

      
        
          
  
  
    @EnnoWarMal
  


  Der vom Frager genannte Kommentar (Hermann-Heuer, Otto Schmidt Verlag, onlineversion), geht davon aus, dass Ehegatten sich zum Unterhalt verpflichtet sind und damit die Zahlung von solchen Ausgaben immer das "Zwangsläufigkeitserfordernis" erfüllen.

Nur, an einen Kommentar und sei der noch so renommiert, braucht sich kein Finanzbeamter zu orientieren.
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TimWei 
    
  Fragesteller

 09.06.2017, 21:50

  


      

      
        
          
  
  
    @wfwbinder
  


  Vielen Dank für Eure Antworten. 

Bisher habe ich die Hintergründe nicht geschildert, um meine Fragen kurz zu halten. Da dies nun aber offenbar zu leicht genervten Reaktionen geführt hat, schildere ich kurz meine Beweggründe.

Ich muss mich in Kürze zwischen 2 ärztlichen Behandlungsalternativen entscheiden. Die eine ist relativ einfach und günstig, die andere ist hochwertig und teuer. Beide Alternativen werden grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen anerkannt. Welche der beiden Behandlungen ich auswählen kann und möchte, hängt davon ab, mit welcher Steuererstattung ich rechnen kann. Es geht also nicht um schon bestehende Rechnungen, die ich in der Erklärung eintrage und einfach mal abwarte, wie der Bescheid so aussieht.

Ich habe dieses Jahr ohne Verschulden meinen Job verloren und eine hohe Abfindung erhalten. Daher wäre die zumutbare Belastung für mich hoch (bei Einzelveranlagung) oder für uns sehr hoch (bei Zusammenveranlagung). Da ich nicht absehen kann, wann ich wieder einen neuen Job habe, muss ich mein Geld zusammenhalten und möchte bzw. kann die teure Behandlungsalternative nur auswählen, wenn ich später möglichst viel per Steuererstattung zurückerhalte.

Zur Sinnhaftigkeit meiner Frage bzw. meiner Idee: Ich habe alle Varianten (Einzelveranlagung/Zusammenveranlagung sowie Zurechnung der Kosten bei meiner Frau/bei mir/hälftig) per Steuerprogramm durchgerechnet. Die Steuererstattung wäre insgesamt bei Einzelveranlagung und Eintrag der Kosten bei meiner Frau am höchsten. Dies mag daran liegen, dass sowohl meine Frau als auch ich deutlich im Einkommensbereich des Spitzensteuersatzes liegen und mein Einkommen dieses Jahr aufgrund der Abfindung besonders hoch ist. Der %-Satz für die zumutbare Belastung scheint mir unabhängig von der Veranlagungsform immer 4% zu sein.

Es gibt noch andere Quellen, die meine Auslegung stützen, z.B.:


 können die Ehegatten die gesamten Aufwendungen steuerlich demjenigen zuweisen, bei dem sie zu einer höheren Steuerersparnis führen."

 ...

"Da auch das Finanzamt auf keine Weise ermitteln kann, welcher Ehegatte welche Aufwendungen getragen hat, wird es sich im Zweifel mit der Darstellung der Ehegatten zufrieden geben müssen. Oft wird den Ehegatten im Ergebnis doch wieder das Wahlrecht eingeräumt, das der Gesetzgeber ihnen mit der Neuregelung nehmen wollte: Sie können in vielen Fällen beliebig bestimmen, welcher Ehegatte die Aufwendungen bei seiner Ehegatten-Einzelveranlagung in voller Höhe abzieht.

 https://www.haufe.de/unternehmensfuehrung/profirma-professional/veranlagungsformen-fuer-ehegatteneingetragene-lebenspartner-8-massstaebe-fuer-die-verteilung-von-aufwendungen_idesk_PI11444_HI5309269.html



Eine hoffentlich letzte Frage:

Wenn ich meinen Weg versuche (Einzelveranlagung und Eintragung der Kosten bei der Erklärung meiner Frau) und das Finanzamt diese Zurechnung ablehnen sollte, laufe ich dann Gefahr, dass die Kosten dann gar nicht mehr steuermindernd sind oder wird das Finanzamt dann die Kosten in meine Steuererklärung "übertragen"?

Vielen Dank und viele Grüße

Tim
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wfwbinder 
    
  09.06.2017, 22:06

  


      

      
        
          
  
  
    @TimWei
  


  Vielen Dank für diesen Kommentar, damit wird es etwas klarer. Interessant ist die Bemerkung dass ihr beide im Bereich des Höchststeuersatzes liegt. zwei Leute die je 250.000,- als Einkommen haben, sind selten.

Aber zurück zu Deiner Frage, hätten wir dieses Info vorweg gehabt, wäre die Lösung sehr einfach gewesen.

Da es ausser dem steuerlichen Abzug keinen Grund gibt, warum Deine Frau die Operation zahlen sollte, tritt hier m.E. § 42 AO ins Bild.

Wenn eine Vertragsgestaltung nur gewählt wird um die Steuerlast zu vermindern, ist die Sache unzulässig.
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TimWei 
    
  Fragesteller

 09.06.2017, 22:22

  


      

      
        
          
  
  
    @wfwbinder
  


  Wir liegen beide im Bereich des Spitzensteuersatzes (also über 54 t€), aber leider nicht im Bereich des Höchststeuersatzes :-).  
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wfwbinder 
    
  09.06.2017, 22:29

  


      

      
        
          
  
  
    @TimWei
  


  Fünftelregelung für die Abfindung geprüft?

Aber ich befürchte, dass man Euch § 42 AO trotzdem entgegen halten wird.
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TimWei 
    
  Fragesteller

 09.06.2017, 22:56

  


      

      
        
          
  
  
    @wfwbinder
  


  Ja, Fünftelregelung habe ich geprüft. Bringt für die Versteuerung der Abfindung leider nichts, da ich schon ohne Abfindung beim Spitzensteuersatz bin. Und bei der Berechnung der zumutbaren Belastung gilt die Abfindung nach meinem Kenntnisstand als "normales" Einkommen - da gibt es keine Fünftelregelung.

Verstehe ich es richtig, dass § 42 AO dem ursprünglichen Ansatz entgegensteht, die Kosten bei der Erklärung meiner Frau anzugeben?

Oder wäre sogar der Ansatz einer Einzelveranlagung und Angabe der Kosten in meiner Erklärung unzulässig? Hiermit wäre immerhin in diesem Fall immer noch eine höhere Steuererstattung als bei der Zusammenveranlagung zu erreichen.

Was passiert, wenn man uns §42 AO entgegen hält? 
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wfwbinder 
    
  10.06.2017, 12:44

  


      

      
        
          
  
  
    @TimWei
  


  Nein, die Einzelveranlagung ist ja etwas, was jedem frei steht. das ist auch in dem Sinn keine "Gestaltungsmöglichkeit." Hier geht es darum, dass Du selbst Deine OP zahlen könntest und die Konstruktion, dass Deine Gattin die OP zahlt, nur deshalb wählen willst, weil sie es steuerlich abziehen soll, was bei Dir eben auch ginge, sondern nur einen geringeren Effekt hätte.

Wenn der Finanzamtsmitarbeiter das auch so sieht, ist der Abzug eben weg.
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Brigi123 
    
  11.06.2017, 18:30

  


      

      
        
          
  
  
    @wfwbinder
  


  Wenn man es wirklich versuchen will, die OP-Kosten bei der Frau abzusetzen, dann müßte man die Steuererklärung des Mannes eben später einreichen. Also erst, wenn der Bescheid für die Frau da ist. Dann könnte man die Rg. noch beim Mann absetzen, falls es bei der Frau abgelehnt wurde. Was ja laut wfw und Enno sehr wahrscheinlich ist.

Außerdem hab ich eine Tabelle gefunden, wonach die zumutbare Belastung bei Grundtabelle 6% beträgt, bei splittingtabelle aber nur 5%. Oder hat das nichts zu tun mit Einzel- bzw. gemeinsamer Veranlagung?

Und ich wundere mich auch, warum die Fünftelregelung keine Auswirkung auf die zumutbaren Belastung im steuerrechtlichen Sinn haben soll. Hast Du das evtl. mit der krankenversicherungsrechtlichen Belastungsgrenze verwechselt?
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wfwbinder 
    
  11.06.2017, 18:48

  


      

      
        
          
  
  
    @Brigi123
  


  § 33 Abs. 3 hat nicht nur die Nummer 1 a) und b), sondern auch die Nummer 2. a) und b). Wenn der Frager für sich die 4 % herausgesucht hat, dann wird er wohl 1, oder 2 Kinder haben.

Wenn das zuversteuernde Einkommen schon Ohne Abfindung über 54.057,- Euro ist (ab da gelten die 42 %) und mit Abfindung  nicht über 256.034,- Euro gehen (ab da 45 %) hat die 5 % Regelung, deren Wirkung ja nur bei Progression eintritt, keinen Einfluss, weil jeder zusätzliche Euro mit gleichbleibend mit 42 % besteuert wird.
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Brigi123 
    
  11.06.2017, 18:49

  


      

      
        
          
  
  
    @Brigi123
  


  Sorry, bei Einkommen über 51.000,-€ laut dieser Tabelle 6% bei splittingtabelle und 7% bei Grundtabelle.

Jedenfalls solltest Du Dich nochmal erkundigen, wie es nun tatsächlich ist. Du gehst ja von 4% aus. Dein Ausdruck “scheint zu sein“ läßt ja nun auch nicht auf gesicherte Kenntnisse schließen.

Auch zur Fünftelregelung hab ich es nur als Tip gemeint, nochmal zu überprüfen, ob das wirklich richtig ist, wovon Du ausgehst.

Ich selbst weiß es nicht.
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Brigi123 
    
  11.06.2017, 18:53

  


      

      
        
          
  
  
    @wfwbinder
  


  Ja, sorry für den inkompetenten Kommentar.

 Aber der erste Absatz war doch zutreffend, oder?
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wfwbinder 
    
  11.06.2017, 19:48

  


      

      
        
          
  
  
    @Brigi123
  


  
  Aber der erste Absatz war doch zutreffend, oder?



Absolut richtig.


  Ja, sorry für den inkompetenten Kommentar.



Bitte nicht als Maßregelung verstehen, sondern nur als Hinweis, dass man, auch wenn man sich sicher ist, immer nochmal nachsehen sollte.

Ist mir auch schon oft passiert. Deshalb sehe ich jetzt immer nochmal ins Gesetz (oder den entsprechenden anderen Text).
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TimWei 
    
  Fragesteller

 12.06.2017, 00:57

  


      

      
        
          
  
  
    @Brigi123
  


  Richtig, wir haben 2 Kinder und jeweils Einkünfte über 51.130€. Somit  beträgt die zumutbare Belastung für mich bzw. uns grundsätzlich 4% vom Einkommen (unabhängig von der Veranlagungsform). 

Danke für den Tipp hinsichtlich der Fünftelregelung. Auch nach erneuter Recherche konnte ich keine Verbindung zwischen der Fünftelregelung und der zumutbaren Belastung erkennen: Die 4% werden auf den Gesamtbetrag der Einkünfte berechnet. Die Fünftelregelung kann zwar die Besteuerung einer Abfindung reduzieren (in unserem Fall nicht). In finde aber keine Hinweise darauf, dass die Fünftelregelung zu einer Reduzierung der Einkünfte führen kann.

Ich hatte auch schon überlegt, die Erklärungen zeitversetzt abzugeben. Hier schwirren mir aber auch einige Gedanken im Kopf: 

Wenn zuerst die Erklärung meiner Frau abgeben wird und bei ihr die Kosten eingetragen werden, wird dies - wenn überhaupt - wohl nur klappen, wenn Sie die Rechnungen zuvor auch von ihrem Einzelkonto beglichen hat. Lehnt dann das Finanzamt ab, müsste ich im Anschluss bei meiner Erklärung Rechnungen einreichen, die meine Frau bezahlt hat - wird dann vielleicht auch abgelehnt und wir haben gar keine Erstattung mehr.

Andere Variante: Reicht zuerst meine Frau die Erklärung ein und bezahlt vorher die Rechnungen von unserem Gemeinschaftskonto, werden bei ihr möglicherweise nur die halben Kosten akzeptiert und bei mir dann die andere Hälfte der Kosten, da das Konto auf beide Namen läuft. Auf diese Weise würde aber bei beiden Erklärungen die jeweilige zumutbare Belastung zum Abzug kommen.

Ich tendiere inzwischen dazu, die Rechnungen von meinem Einzelkonto zu begleichen und dann voll in meiner Erklärung anzugeben. Zwar habe ich hierbei eine sehr hohe zumutbare Belastung, aber auch nicht das Risiko, gar keine Erstattung zu erhalten....
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Brigi123 
    
  12.06.2017, 02:17

  


      

      
        
          
  
  
    @TimWei
  


  Enno hatte Dir schon erklärt, dass es nicht um die Zahlungsströme geht.Es  ist also egal, von welchem Konto die Rechniungen beglichen werden. 

Es geht nur darum, wem die Aufwendungen zuzuordnen sind.
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TimWei 
    
  Fragesteller

 12.06.2017, 07:46

  


      

      
        
          
  
  
    @Brigi123
  


  Habe ich gelesen und verstanden. Fraglich in diesem Fall ist für mich, ob sich der Finanzbeamte bei der Entscheidung, wem die Aufwendungen zuzuordnen sind auch daran orientiert, wer bzw. von welchem Konto gezahlt hat. Dann wäre es doch nicht egal.
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  Weitere Antworten zeigen


                      
                    

                  
                
              
            
          
        

        

  
  
    

  






      

      
        

  
  
    

  






        
          


          
            Ähnliche Fragen

            



  
    
      

  
    

    
    
    
      
      
      
        Unterhaltspflicht gegenüber Ehefrau trotz langjähriger Affäre?


        
          
            
              Meine Frau hatte während unserer Ehe eine jahrelange Affäre. Nun leben wir getrennt und werden wohl die Scheidung eingereichen. Meine Frau verlangt entsprechend Unterhalt, da sie nicht berufstätig ist. Muss ich ihr trotz der Affäre Unterhalt zahlen?
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        Aufwendungen bei Blutspenden als außergewöhnliche Belastung absetzbar?


        
          
            
              Ich war letzte Woche beim Blutspenden und konnte anschließend nicht mehr selbst mit dem PKW nach Hause fahren, weil mein Blutdruck zu niedrig war. Wie der Teufel will, konnte ich auch niemanden erreichen, der mich abholen konnte. Somit musste ich mir ein Taxi rufen. Können die Aufwendungen hierfür auch als a.g.B. geltend gemacht werden (zumutbare Eigenbelastung ist eh überschritten bzgl. hoher Arztrechnungen)? Oder fällt so etwas unter Spenden?
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        Steuererklärung Studentin verheiratet kein Einkommen?


        
          
            
              Hallo liebe Experten,

ich habe einige Fragen in meinem Kopf und hoffe, dass ich hier die Antworten darauf kriegen kann. Ich habe mich mit dem Thema Steuererklärung befasst, und bei meiner Recherche sind bei mir einige Fragestellungen entstanden:

	Ich gebe zum ersten mal eine Steuererklärung ab. Jedoch sah ich, dass ich im Jahr 2015 keine Steuern bezahlt habe, da wenig verdient hatte. Daher dachte ich mir, dass ich im Jahre 2015 eine Einzelveranlagung wähle und bei meiner Frau, die nur studiert und kein eigenes Einkommen hat, und der Studium ihre 2.Ausbildung ist, eine Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags auswähle um es auf 2016 zu übertragen. Meine Frage nun: Kann man bsp: 2015 angeben, dass man EInzelveranlagung und in 2016 eine Zusammenveranlagung möchte? Oder muss man extra einen Antrag stellen?
	Es gibt ja diese Telefon und Internetkosten die man im Jahr 240€ absetzen kann. Meine Frage: WIll das Finanzamt unbedingt einen Beleg dafür? Dass Studenten Internet und Telefon brauchen steht ja ausser Frage. Mein Kollege meinte, dass er ohne Beleg nur 70€ im Jahr angegeben hatte, und das Amt das nicht akzeptiert habe. Die sollen auch nicht angeschrieben haben, dass sie dafür ein Beleg wollen. Sie sollen einfach nicht akzeptiert haben.
	Das selbe gilt für Bibliotheksfahrten an einem Samstag wo man sich mit den Mitstudentin traf um zu lernen. Wie soll man das belegen. Kann man ja nur schätzen für Aufwendungen für Verpflegung etc. 
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        Ehefrau im Ausland - Zusammenveranlagung?


        
          
            
              Folgender Sachverhalt: 
 
Deutscher heiratet Brasilianerin Anfang 2012 in Deutschland. Die beiden leben bis Mitte Januar 2013 in Deutschland. Die Frau erhält eine Aufenthaltserlaubnis bis April 2014. Mit der Heirat Wechsel des Ehemanns in Steuererklasse 3. Der Ehemann ist Alleinverdiener und es wird für das Jahr 2012 eine Zusammenveranlagung gewählt.Der Ehemann verliert 2012 2 x betriebsbedingt die Arbeit.
 
So entscheidet man sich Anfang 2013, dass die Frau vorübergehend nach Brasilien zurückkehrt, da der geplante Zuzug der Stieftochter aus Brasilien zwecks Arbeitssuche des Mannes erst einmal verschoben werden muss. Dies sollte vorübegehend sein. Erst im November 2013 findet der Mann allerdings wieder Arbeit. Die Frau befindet sich mit Stand Dezember 2013 immer noch in Brasilien. Die Rückkehr ist mit Ende der Probezeit in 2014 geplant.
 
Zwecks Steuererklärung 2013 ergeben sich nun die folgenden Fragen:
 
1) Durch den Erhalt von Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I und nur 2 „richtige“ Monatsgehältern und wesentlichen Werbungskosten (Bewerbungs- und Fortbildungskosten) ergeben sich für den Ehemann laut Steuerprogramm Einkünfte in einem kleinen 5-stelligen Bereich. Die Steuererstattung entspricht den komplett gezahlten Lohnsteuern.
 
Laut Steuerprogramm ist zusätzlich anzugeben, falls der Wohnsitz eines Ehepartners (nicht oder auch nur zeitweise) im Ausland war. Für diesen Fall sind allerdings auch ausländische Auskünfte zu nennen. Muss man hier tatsächlich die Einkünfte gemäß einer ausländischen Lohnsteuerbescheinigung nennen und bescheinigen? 
 
Die Ehefrau hatte ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland nicht länger als 6 Monate (was vom Programm als Voraussetzung für einen gewöhnlichen Aufenthalt genannt wird). Und wäre somit eigentlich nicht unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig, kann daher überhaupt eine Zusammenveranlagung gemacht werden? Zumindest geht es anscheinend mit dem Steuerprogramm. Eigentlich gilt ja, dass man wenn man auch nur einen Tag im Jahr zusammenlebt und verheiratet ist, auch zusammen veranlagen kann. Dies wäre ja im Sachverhalt der Fall… 
 
 2)Nachwievor hat der Ehemann die Steuerklasse 3, da weiterhin verheiratet und auch wenn eine räumliche Trennung vorhanden ist, eine Trennung der Ehe nicht angedacht ist. Ist die Steuerklasse 3 korrekt, auch wenn die Frau im Ausland lebt?Wenn nein, warum gilt die Fortführungen denn für Auslandsentsendung oder wenn einer der Ehepartner im Gefängnis ist? 
 
3) Einzelveranlagung laut neuen Regelungen für 2013 verlangt, dass beide Ehepartner eine Erklärung abgeben müssen. Muss dies auch gemacht werden, für den Fall dass der eine Ehepartner nicht mehr unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig ist, da länger als 6 Monate des Jahres im Ausland? .. mehr auf http://w-w-w.ms/a4f9nt
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        Steuernachzahlung bei Steuerklasse 4/4 und Einzelveranlagung?


        
          
            
              Hallo,

wir haben unsere Steuer dieses Jahr mit dem Wiso Programm gemacht, dieses hat uns empfohlen die Einzelveranlagung zu nehmen und jeweils rund 900 Euro Rückzahlung in Aussicht gestellt.

Jetzt kamen die Bescheide und wir müssen beide jeweils rund 1200 Euro nachzahlen. Da die Berechnung im Grundtarif erfolgt, wurden zu wenig Lohnsteuer bezahlt. Das kann ich in den Rechnern im Internet nachvollziehen. Warum ist der Grundtarif so viel teurer und warum schlägt das Programm den vor und errechnet uns eine Gutschrift?

Wir sind beide in Steuerklasse 4, haben unsere Fahrtkosten und Weiterbildung abgesetzt und hatten kein zusätzliches Einkommen. Ich werde aus den Informationen im Internet nicht schlau.
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        Außergwöhnliche Belastungen beim Finanzamt Aussergewöhnliche Belastungen Steuererklärung


        
          
            
              Mein Gas- und Stromanbieter Teldafax ging 2011 in Konkurs. Deshalb habe ich meine ausstehenden Forderungen mit Mahnbescheid-, Gerichts-, Gerichtsvollzieherkosten in Höhe von 750,- Euro (neben vielen anderen Ausgaben) als Aussergewöhnliche Belastung in meiner Steuererklärung angegeben. 


Jetzt kam der FA-Bescheid mit dem Vermerk, daß "...die Aufwendungen nicht berücksichtigt werden, weil sie dem Grunde nach nicht zwangsläufig im Sinne des § 33 waren". 
Ich habe beim FA nachgefragt. Die Dame am Tel. meinte, daß diese Ausgaben "privat" seien. Ich meinte, daß z.B. "private Scheidungskosten" Anteilig auch vom FA anerkannt werden, darauf sie, ich solle im Internet recherchieren, ob meine Konkurskosten vom FA anerkannt werden können...! 
Deshalb die Frage an Euch: Wer hat nun Recht?
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        Gemeinsame Veranlagung - Hausfrau - Honorar von OGS - Behandlung?


        
          
            
              Hallo zusammen,

meine Ehefrau möchte in einer Offenen Ganztagesschule nachmittags Bastel- und Malkurse geben. Das geht vom Träger nur auf Honorarbasis und nicht als Minijob. Sie würde ca. 400 EUR im Monat als Honorar verdienen. 

Als ich mich jetzt mit den steuerlichen Auswirkungen beschäftigt habe, wurde ich zunehmend verwirrt. Ich habe erst einmal folgende Schlussfolgerungen gezogen und fände es supper, wenn mir jemand die Richtigkeit oder Unrichtigkeit bestätigen könnte.

(1) meine Ehefrau muss ein Gewerbe anmelden, wir müssen eine Steuererklärung aus selbstständiger Tätigkeit abgeben, d.h. 12x400€=4.800€ Einnahmen = Gewinn (hier rechnerisch, da sonst keine Ausgaben). Ich habe das einmal durchgespielt für unsere letzte Steuererklärung (wir sind gemeinsam veranlagt), durch die steuerliche Belastung reduziert sich das Honoraren 4.800 € auf rd. 1900 € netto!, Familienversicherung Krankenkasse bleibt erhalten

(2) das Ganze als Minijob müsste nicht in der Steuererklärung angegeben werden, d.h. 4.800 € Honorar = 4.800 € netto, Familienversicherung Krankenkasse bleibt erhalten

Das kann doch nicht sein!? Was mache ich falsch!?

Danke 
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        Steuer- Einzelveranlagung mit hälftiger Aufteilung?


        
          
            
              Wir haben heute unseren Steuerbescheid erhalten. Mein Mann bekommt eine Rückerstattung (recht wenig), ich soll nachzahlen. Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass ich Einzelveranlagung mit hälftiger Aufteilung angegeben habe (wollte nur Einzelveranlagung). Kann ich dieses rückwirkend abändern und hat dies Auswirkungen auf die Rückerstattung? Oder ist der Bescheid wohlmöglich gänzlich falsch?
 
Info: Steuerklasse 4/4 und Steuerprogramm sagte, dass die gewählte Veranlagung die Beste ist (sonst wäre es mir bestimmt eher aufgefallen). 
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        Lohnersatzleistungen im gesamten Jahr?


        
          
            
              Meine Nich-Frau (Trennung im letzten Jahr) hat im gesamten Jahr Lohnersatzleistung erhalten.Krankengeld und Arbeitslosengeld. 

Jetzt befürchte ich eine Steuernachzahlung ans Finanzamt. 

Kann ich aufgrund der Trennung für das letzte Jahr eine Einzelveranlagung mit Steuerklasse 3 angeben oder müssen wir eine gemeinsame Erklärung abgeben?
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        Muß man mit der Ehefrau den gleichen Hauptwohnsitz haben?


        
          
            
              Frage zu Hauptwohnsitz
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        Muss Ehemann für außereheliches Kind Unterhalt zahlen?


        
          
            
              Eine verheiratete Frau erwartet ein Kind, welches einer Affäre entstand und der Mann nicht der Vater ist. Muss er dennoch für das Kind zahlen, weil er verheiretet ist und das Kind in die Ehe hineingeboren wird? Muss der Ehemann Unterhalt zahlen?
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        Außergewöhnliche Belastungen bei Zahlung von Krankheitskosten durch den Ehegatten absetzbar?


        
          
            
              Ein Facharzt hat bei meiner Ehefrau eine äußerst seltene und mit schwerstmöglichen  Folgewirkungen verbundene Form einer Rheumaerkrankung diagnostiziert welche eventuell auf Kortison nicht anspricht.
Nach Auskunft des Facharztes gäbe es dann ein Spezialmedikament, welches aber von den gesetzlichen Krankenkassen wegen der Kosten (um die 20.000 Euro für die Behandlung) nicht übernommen würde.
Es steht außer Frage, dass wir dieses Medikament dann privat übernehmen. Nur, was wäre dann der steuerlich beste Weg? Muss meine Frau das selber bezahlen? In dem Fall würde ich ihr den Betrag schenkweise zuwenden, was eindeutig innerhalb des entsprechenden Freibetrags liegen würde. Oder, kann ich gleich unmittelbar zahlen ohne, dass steuerschädliche Wirkungen unter dem Gesichtspunkt der außergewöhnlichen Belastungen auftreten?
Reicht zum Nachweis der Erforderlichkeit das Testat des Facharztes und der Ablehnungsbescheid der gesetzlichen Krankenversicherung oder, muss man zum Amtsarzt?
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        Wie sollte der Kauf einer Gewerbe-Immobilie zur Selbstnutzung und zur Vermietung (jeweils 50 %) durch verheirateten freiberuflichen Einzelunternehmer erfolgen?


        
          
            
              Ich bin seit 1997 in meinem Home-Office freiberuflich in der Rechtsform Einzelunternehmen tätig, dazu verheiratet und zwei Kinder, die jetzt endlich flügge werden. Die bisherigen Kosten für mein Home-Office konnte ich immer anteilig als Betriebsausgabe problemlos geltend machen. Mit meinem Finanzamt gab es bislang keinerlei Probleme, obwohl ich immer selbst alle beruflichen wie privaten Steuerangelegenheiten selbst erledigte, so dass ich also etwas versiert in der Thematik EÜR bin und auch keine Scheu habe, mich gezielt weiter zu vertiefen...

Jetzt will ich raus aus dem Home-Office und mir ein Büro kaufen, von welchem ungefähr die Hälfte der Fläche dann von mir (und evtl. auch meiner Frau, die evtl. künftig nebenher als freiberufliche Sprachlehrerin unser Einkommen verbessern möchte) genutzt und die andere Hälfte vermietet wird. 

Die Immobilie ist schon geangelt, die Finanzierung wird zur Zeit geprüft, dürfte jedoch bei rund 40% Eigenkapital und hoher Bonität (zwei größtenteils abbezahlte Wohnungen) sicher sein. 

In der Perspektive möchte ich mein Einzelunternehmen in den nächsten 1-2 Jahren zu einer GmbH upgraden, um künftigen geeigneten Mitarbeitern eine attraktive Perspektive in meinem Unternehmen bieten zu können (über Übertragung von Gesellschafteranteilen). Strategisch setze ich also auf Wachstum, Dafür spricht beispielsweise, dass die Wort-Marke meines Einzelunternehmens (ich habe nicht meinen Familiennamen, sondern immer die Wort-Marke in den Vordergrund meines Marketings gestellt) bei meiner Zielgruppe relativ bekannt ist. Die Immobilie wird daher möglicherweise nur eine Zwischenlösung sein, wobei wir Immobilienfetischisten sind, d.h. ohne Not die Immobilie bei einer räumlichen Enge dann eher nicht verkaufen wollen. 

Soviel zur Ausgangssituation.

Welche Form des Immobilienkaufs bietet sich für uns angesichts der skizzierten Ausgangssituation an? Wie sollte idealerweise der Kauf erfolgen? Können alle Immobilienkosten- und einnahmen in der EÜR erfasst werden? Kann die beim Kauf anfallende USt (z.B. Maklerrechnung) als Vorsteuer geltend gemacht werden? Welche Feinheiten gilt es zu beachten?

Füre Tipps, Ideen und Anregungen wäre ich Euch sehr dankbar :-)

Viele Grüße und ein erstes Dankeschön schon mal im voraus
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        Einzelveranlagung oder Zusammenveranlagung nach Heirat (bei Sie:Student und Er:Azubi)?


        
          
            
              SIE (Masterstudentin mit Werkstudententätigkeit + Minijob) und ER (Azubi nach abgebrochenem Studium + Minijob) heiraten im April 2019. Ich verdiene in den Semesterferien rund 3.200 brutto und in der Vorlesungszeit rund 1.400 brutto. Ich kann meine Lohnsteuer zurückholen als Studentin(das habe ich auch bereits öfter), da ich aber im April heirate will ich wissen, ob ich die Einzelveranlagung für die Steuererklärung 2019 wählen muss. Wenn ich die Einzelveranlgung wähle muss ich doch nur das Geld über dem Freibetrag von ca 9.000€ versteuern richtig?
 
 Er verdient rund 1.100 brutto Azubigehalt bis Juli 2019, anschließend ist er ausgelernt. Gehen wir davon aus, dass er nach der Ausbildung etwa soviel wie ich verdienen wird. Dann sollten wir auch die Steuerklassen 4:4 wählen oder?
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    Weil es immer jemand weiß.


    
      finanzfrage ist so vielseitig wie keine andere Frage-Antwort-Plattform. Bei uns findest Du schnell neue Perspektiven - egal zu
      welchem Thema.
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